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25. in der Ersten Durchführungsverordnung vom
14. Mai 1970 zum Landeskulturgesetz — Schutz und 
Pflege der Pflanzen- und Tierwelt und der land
schaftlichen Schönheiten — (Naturschutzverordnung) 
(GBl. II S. 331)

26. in der Dritten Durchführungsverordnung vom
14. Mai 1970 zum Landeskulturgesetz — Sauberhal
tung der Städte und Gemeinden und Verwertung 
von Siedlungsabfällen — (GBl. II S. 339)

27. in der Vierten Durchführungsverordnung vom
14. Mai 1970 zum Landeskulturgesetz — Schutz vor 
Lärm - (GBl. II S. 343)

23. in der Anordnung vom 21. Mai 1970 zur weiteren 
Durchsetzung der Finanzdisziplin und einer spar
samen sozialistischen Wirtschaftsführung* 

enthalten sind.
II.

Die Bekanntmachung vom 21. Juni 1968 über die 
ab 1. Juli 1963 geltenden Ordnungsstrafbestimmungen 
(GBl. II S. 405) ist gegenstandslos.

Berlin, den 1. Juli 1970
Der Minister der Justiz

Dr. W ü n s c h e
* Wurde den zuständigen Organen direkt zugesteltt.

Anordnung 
zur Ergänzung der Anordnung 
über ökonomische Regelungen 

zum rationellen Einsatz fester Brennstoffe

vom 8. Juli 1970

§ 1
Der § 6  Abs. 1 Satz 1 der Anordnung vom 16. Fe

bruar 1970 über ökonomische Regelungen zum ratio
nellen Einsatz fester Brennstoffe (GBl. II S. 160) wird 
ergänzt und erhält folgende Fassung:

„Abnehmer, die zusätzlich zu einem ihnen erteilten 
Kontingent Lieferungen von Braunkohlenbriketts, 
Steinkohle oder Steinkohlenkoks beantragen und er
halten, haben an den VEB Kohlehandel oder, wenn 
die Belieferung durch den VEB Verkaufskontor 
Kohle stattfindet, an diesen einen Preiszuschlag zu 
zahlen.“

§ 2
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft.
Berlin, den 8. Juli 1970

Der Minister 
für Grundstoffindustrie

I. V.: M i t z i n g e r  
Staatssekretär

Anordnung
zur Aufhebung preisrechtlichcr Bestimmungen 

vom 8. Juli 1970

§ 1
Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 

zentralen staatlichen Organe werden die nachfol
genden Rechtsvorschriften aufgehoben:

1. Preisverordnung Nr. 78 vom 25. Juli 1950 — Ver
ordnung über die Preisbildung im Weberei-Hand
werk — (GBl. S. 790) sowie ihre
Erste Durchführungsbestimmung vom 28. Juli 1950 
(GBl. S. 790) und
Zweite Durchführungsbestimmung vom 23. Januar 
1952 (GBl. S. 257)

2. Anordnung vom 15. Dezember 1966 über die Bei
behaltung der gegenwärtig gellenden Preise des 
Handwerks für Lieferungen und Leistungen für 
die Bevölkerung nach Einführung der Industrie
preise der 3. Etappe der Industriepreisreform — We
berhandwerk - (GBl. II S. 1039).

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 8. Juli 1970
Der Leiter 

des Amtes für Preise beim Ministerrat
I. V.: H e y l  

Stellvertreter des Leiters

Hinweis
Die Redaktion Gesetzblatt weist darauf hin. daß die 

Fußnote zum § 15 Abs. 2 der Dritten Durchführungs
verordnung vom 14. Mai 1970 zum Landeskulturgesetz 
— Sauberhaltung der Städte und Gemeinden und Ver
wertung von Siedlungsabfällen — (GBl. II S. 339) an
stelle von
Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 15. September 1967 über die Weiter
entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft der 
Städte und Gemeinden (GBl. I S. 111)
lauten muß:

Beschluß des Staatsrates der Deutschen Demokrati
schen Republik vom 16. April 1970 „Die weitere 
Gestaltung des Systems der Planung und Leitung 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick
lung, der Versorgung und Betreuung der Bevölke
rung in den Bezirken, Krei^bn, Städten und Ge
meinden“ — zur Entwicklung sozialistischer Kom
munalpolitik - (GBl. I S. 39)
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